
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 0664/2015 Jever, den 19.02.15

Sitzung/Gremium am:

Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales 11.03.2015 öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Antrag des Projekts „Sophie““

Beschlussvorschlag:

Der Antrag des „Generationenübergreifendem ehrenamtlichen Projekts Sophie“, 
vertreten durch Frau Anke Casper, für das inklusive Projekt im Altenwohnheim 
Sophienstift aus Mitteln des Inklusionfonds wird abgelehnt.
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Antragsteller zu klären, ob eine Realisierung 
des Projekts an einem öffentlich zugänglichen Ort möglich ist.

Finanzielle Auswirkungen:       Ja       X   Nein

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                 objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ € € € € 

Erfolgte Veranschlagung:     Ja, mit €         Nein

im     Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis:

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja             nein

Falls ja, in welcher Art:

Vorlage bezieht sich auf  MEZ     Nr. HSP     Nr. 

         gez.              

      Wiese

Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter/in

Sichtvermerke:

         gez.                       gez.

       Vogelbusch                                                             Ambrosy

  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                          Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender
Beschluss
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Begründung:

Der Projektantrag des Projekts „Sophie“ erfüllt die grundsätzlichen Förderkriterien für 
Mittel aus dem Inklusionsfonds. 

Durch die Gestaltung eines Terrassengartens würden inklusive Erfahrungsräume für 
Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen werden. 

Der Behindertenbeirat des Landkreises Friesland hat in seiner Sitzung am 19.02.2015 
empfohlen, dem Projektantrag nicht zu entsprechen. Zum Einen wird nach seiner 
Auffassung ein privates Pflegeheim baulich gefördert, zum Anderen wird der Zugang zu 
dem geplanten Terrassengarten nur einer eingeschränkten Gruppe und nicht der 
Öffentlichkeit ermöglicht.

Der Behindertenbeirat schlägt eine Prüfung vor, ob der Terrassengarten an einer der 
Öffentlichkeit zugänglichen Stelle angelegt werden kann.

Anlagen:

Zuschussantrag
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